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DER STRAFVOLLZUG ZWISCHEN
ANSPRUCH, REALITAT UND UTOPIE

Hans=-Jiirg Bithlmann

Wer stellt denn eigentlich an wen Anspriiche? So darf man

die Frage stellen, wenn es um Probleme des Vollzuges geht,
denn dieser Vollzug, manifestiert durch dessen Institutio-
nen, stellt anldBlich dieser Tagung einen sichtbaren Mittel-
punkt dar, der von unserer Gesellschaft umgeben ist, die

sich damit auseinandersetzen muBl oder sogar Anspriiche stellt,
um nicht zu sagen stellen konnte. Die Praxis heute aber zeigt,
daB unter dem Begriff "Anspruch stellen" im Bereich des Straf-
vollzuges und in den entsprechenden Randgebieten kaum eigent-
liche Anspriiche formuliert werden, auBer daBl sie sich im Be-
reich der Finanzen und allenfalls der Sicherheit bewegen.
Verstidndlich ist dies irgendwie, da die in der Regel fiir die
meisten Lebens- und Arbeitsbereiche geltende Informations-
praxis den Anspruchstellern aus spezifischen Griinden nur

eine bescheidene Betrachtungsmoglichkeit offen 1&4Bt. Es
entsteht eine gewisse unnahbare Situation, wobei die Infor-
mationstrédger zusdtzlich die Tdtigkeit der Information be-
reits als schwierig empfinden und dem Bediirfnis von aulBlen
nach Information eher skeptisch gegeniiberstehen. Da der Voll-
zug in diesem Sinn nur nach ZuBlerlichen Formen sichtbar wird,
scheint es begreiflich, daB die Anspriiche an ihn sich des=-
halb auf wenig Konkretes beschrinken und damit oftmals nur
Vermutungen erzeugen, die den Anstalten in bezug auf die
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Realitdt zu schaffen machen. Eine Bestdtigung meiner Auf-
fassung erhalte ich immer wieder bei Anstaltsbesuchen und
Diskussionen liber den Strafvollzug. Sicher sind die von mir
erwdhnten Anspriiche nach Sicherheit und neuerdings finan-
zieller Ein- oder sogar Unterordnung berechtigt - sie tref-
fen den Kern der Vollzugsproblematik aber nur am Rande,
ndmlich etwas allgemein ausgedriickt, im baulichen und ma-
teriellen Bereich. Dies hat konkret zur Folge, daBl vor al-
lem im personellen Bereich, verbunden mit gewissen Dienst-
leistungen, Beschridnkungen vorzunehmen sind, daB Anspriiche
im Verdienstbereich der Insassen gleichbleiben und dies vor
allem die materiellen Entlassungsaspekte in ungeniigendem

MaB beriicksichtigt. Ob und in welchem Umfang damit die Voll-
zugssituation den gesetzlich geforderten Wiedereintritt in
das biirgerliche Leben erméglicht, ist in seinem theoreti-
schen Umfang sattsam bekannt und soll hier nicht Thema sein.
Immerhin darf ein Aspekt nicht vernachlédssigt werden: Wenig-
stens darauf soll ein Anspruch seitens der Gesellschaft be-
stehen, daB dem Vollzug die Mittel zu geben sind, die einen

minimalen Start einigermaBen ermdglichen.

Wenn wir also feststellen, daB offensichtlich eher materielle
Anspriiche an die Vollzugsinstitutionen gestellt werden und
diese ebenfalls eher im sichtbaren Bereich verbleiben, ist
demzufolge nicht auszuschlieBen, daB die Realitdt dank bzw.
undank der Anspriiche vorherrschend bleibt. Dies soll aber
kein Zweckpessimismus sein oder ein Herbeiwiinschen von al-
lenfalls dankbaren zukiinftigen Schranken. Wartelisten, hohe
Fluktuationen, zunehmende Auslinderbestinde, spezifisch ak-
zentuierte Tdtergruppen stellen massiv die Beziehungen zur
Realitdt wieder her und weisen die Institutionen in die
Schranken. Nehmen wir z.B. die Verurteilung bzw. Einweisung
der Delinquenten in die entsprechenden Anstalten. Dal} die
Begriffe der Anstalten fiir Erstmalige sowie die iibrigen
eine Verédnderung und damit eine Durchmischung erfahren ha-
ben, entspricht einer Realitét, die nun den Anspriichen des
Vollzuges besser geniigen kann. Der eigentliche gesetzliche
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Anspruch der Einweisungspraxis ist durch die Realitit damit
iberholt worden, wobei dieses Vorgehen in einzigartiger
Ubereinstimmung aller Beteiligten erfolgt ist. Eine rich-
tige Sanktion erfihrt aber ein solches Vorgehen nur, wenn
damit die eingangs erwdhnten Anspriiche seitens der Umgebung
befriedigt sind.

Deshalb ist das pragmatische Vorgehen auf verschiedenen Stu-
fen eine begriiBenswerte Erscheinung, die aber immer reali-
tdtsbezogen und sicher niemals in einem rechtsfreien Raum
schweben darf.

Im Zusammenhang mit der Revision der Bundesverfassung ist
oft der Ausspruch zu horen, daB die Zeit der sogenannten
groBen Wirfe vorbei sei, was auch so auszulegen ist, dafB

die Realitédt uns ndher steht als die Utopie. Sicher ist
heute nicht mit Gustav Flaubert in allen Teilen iibereinzu-
stimmen, wonach uns die Zukunft beunruhigt, die Vergangen=-
heit uns festhdlt und deshalb uns die Gegenwart entgehe. Wie
bereits aufgezeigt, hat sich die Realitdt iiber den Anspruch
hinaus entwickelt und bereits klopft Utopia sachte an die
Tir der Gefédngniswelt oder eben an eine solche, die es nicht
mehr geben sollte. Bis zum Ende einer solchen Entwicklung zu
gelangen, diirfte wohl als utopisch bezeichnet werden, hin-
gegen diirften gewisse Anhaltspunkte gelegentlich aktuell
werden. Ein solcher mag wohl die geplante Revision des all-
gemeinen Teils des Strafgesetzbuches werden. Eine Diskussion
dariiber ist unumgdnglich und wird in den nédchsten Jahren ge-
wisse Zielkonflikte im Bereich der Anspriiche mit der Reali-

tédt aufzeigen.

DaB ein Entwurf mutig sein muB, daB er gewisse Fragen stellt
und groBziigig iiber gewisse Details hinwegsieht, scheint mir
eine wichtige Vorbedingung zur politischen und materiellen
Diskussion zu sein, die sich in der Folge bemiihen solltej
emotionslos gefiihrt zu werden. Selbstverstédndlich soll und
kann unsere Gesellschaft dariiber nachdenken, wie und ob sie
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allenfalls ein neues Verhdltnis zu Sanktionen und zu deren
Vollzug gewinnen will, um damit allenfalls einen neuen An-
spruch zu definieren, der die Ebene der Realitdt nicht un-
bedingt verlassen muB. Einzelne Bediirfnisse des Vollzuges
sind ndmlich schon heute im UmriBl erkennbar:

Eine Analyse der Einweisungspraxis in bezug auf Tat und Perstnlich-
keit und damit verbunden die Problematik der Prognose

die materielle Sicherstellung als abhingiger Faktor des Riickfalls,
die baulichen Konzepte bzgl. des tatsichlich vorhandenen Bediirf-
nisses nach Sicherheit widhrend des Vollzugs

die Differenzierung des Vollzugstandards als wesentliches Moment
eines lang- oder kurzfristigen Anstaltsaufenthaltes sowie
- die Uberpriifung des therapeutischen Umfeldes auf seine Wirksamkeit.

Zu erwdhnen ist in diesem Zsuammenhang selbstverstidndlich.
der an Bedeutung gewinnende Bereich der alternativen Sank-

tionen.

Zur Zeit unterliegt der Vollzug nicht nur den iiberall sicht-
baren baulichen Ereignissen, sondern auch den bereits er-
wdhnten Entwicklungen der Gefidngnispopulation, wobei in
bezug auf die bestimmenden Anspriiche auf Nicht-Riickfall

ein verniinftiges, eben realitidtsbewuBteres MalB} erreicht
ist. Aus diesem Grund, aber auch angesichts der kommenden
Neuiliberpriifung der gesetzlichen Voraussetzungen, zeichnen
sich Horizonte ab, denen auf den ersten Blick wohl etwas
Utopisches anhaftet, die aber durchaus realistischen Anfor-
derungen entsprechen mégen, d.h. den Rahmenbedingungen der
sichtbaren Vollzugsinstitutionen.

Hans=-Jiirg Biihlmann
Direktor der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel

6313 Menzingen



	Der Strafvollzug zwischen Anspruch, Realität und Utopie

